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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.10.2022

(1) Vorhaben innerhalb und außerhalb von Europaschutzgebieten, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen

Vorhaben nach Ermittlung und Untersuchung der Auswirkungen auf die in der Verordnung angeführten Schutzgüter

zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzzwecks oder Schutzzieles führen können, bedürfen einer Prüfung auf

ihre Verträglichkeit mit dem Schutzzweck oder Schutzziel.

(2) Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Vorhaben, erforderlichenfalls unter Vorschreibung von Au agen, zu

keiner erheblichen Beeinträchtigung des Schutzzwecks führt, ist das Vorhaben zu bewilligen.

(3) Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Vorhaben zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Schutzzwecks

oder Schutzzieles führt, ist bei Vorhandensein einer im Sinn des Abs. 2 zumutbaren Alternative diese,

erforderlichenfalls unter Vorschreibung von Auflagen, zu bewilligen.

(4) Gibt es keine zumutbare Alternative, darf eine Bewilligung nur erteilt werden, wenn das Vorhaben aus zwingenden

Gründen des überwiegenden ö entlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art

durchzuführen ist.

(5) Ist in dem vom Vorhaben betro enen Europaschutzgebiet ein prioritärer natürlicher Lebensraumtyp oder eine

prioritäre Art von den Vorhabenswirkungen betro en, können als zwingende Gründe des überwiegenden ö entlichen

Interesses lediglich berücksichtigt werden

1. die Gesundheit der Menschen;

2. die ö entliche Sicherheit einschließlich der Landesverteidigung und des Schutzes der

Zivilbevölkerung;

3. maßgeblich günstige Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt;

4. andere zwingende Gründe nach Einholung einer Stellungnahme der Europäischen Kommission.

(6) Wird ein Vorhaben gemäß Abs. 4 bewilligt, sind die zur Sicherung des Zusammenhanges des europäischen

ökologischen Netzes Natura 2000 notwendigen Maßnahmen zum Ausgleich in Form von Au agen oder Bedingungen

vorzuschreiben oder andere geeignete Maßnahmen zu setzen. Der Europäischen Kommission sind diese Maßnahmen

zum Ausgleich bekannt zu geben.

(7) Die Durchführung der Prüfung auf Verträglichkeit ersetzt das Bewilligungsverfahren gemäß §§ 5, 8 und 14 oder

einer Naturschutzgebietsverordnung, soweit der Schutzzweck des Europaschutzgebietes den jeweiligen Schutzzweck

umfasst.
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